
 

  

  

 

 

 

 

BUND-Regionalverband Donau-Iller, Pfauengasse 28 89073 Ulm 

Gemeindeverwaltung Allmendingen 
Leiterin Hauptamt Frau Baur 
 
ulrike.baur@allmendingen.de 
info@allmendingen.de 
matthias.winkler@alb-donau-kreis.de 
michael.rieger@alb-donau-kreis.de 
streuobst-33a@nabu-bw.de 
carolin.schneider@lnv-bw.de,  

 
Ulm, den 28.07.2023 

 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom      Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom         Telefon/E-Mail 

                                                                0731/66695 walter.birnbaum@bund.net 

 

Stellungnahme zum Umwandlungsantrag einer Streuobstwiese nach § 33a NatSchG BW 
der Gemeinde Allmendingen, Teilort Weilersteußlingen, Bebauungsplan „Südblick“ sowie 
zum vorgelegten Bebauungsplan 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesnaturschutzverband e.V. (LNV), der NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. 
und der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) e.V. (im folgenden 
„Naturschutzverbände“) danken für die Bereitstellung der Unterlagen zum oben genannten 
Verfahren und der damit verbundenen Möglichkeit, sich hierzu zu äußern. Zum Verfahren 
nehmen der LNV, vertreten durch den Sprecher des LNV-Arbeitskreises Ulm/Alb-Donau, der 
NABU-Landesverband, vertreten durch die Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-
Oberschwaben und der BUND-Landesverband Baden-Württemberg e.V., vertreten durch 
den BUND-Regionalverband Donau-Iller, im Folgenden Stellung. 

Bauleitplanung nach §13b Baugesetzbuch 

Die Naturschutzverbände rügen, dass der Bebauungsplan „Südblick“ unter Anwendung des § 
13b BauGB beschlossen wurde und damit von in § 13 Abs. 2 bzw. 3 BauGB geregeltem 
Wegfall von Verfahrensschritten und Informationen Gebrauch gemacht wurde; dies betrifft 
insbesondere auch die bestehende Pflicht der Durchführung einer Umweltprüfung und der 
Vorlage sowie Offenlage eines Umweltberichts. Das Bundesverwaltungsgerichts hat mit 
Urteil vom 18.7.2023 (AZ 4 CN 3.22) festgestellt, dass § 13b BauGB gegen zwingende 
Vorgaben des europäischen Gemeinschaftsrechts verstößt und daher wegen des Vorrangs 
des Unionsrechts nicht angewendet werden darf. 

Wir bitten um Übermittlung einer Eingangsbestätigung sowie Information, wie mit dieser 
Rüge umgegangen bzw. wie über diese beschlossen wurde sowie welche weiteren 
Konsequenzen und Schritte sich daraus nun ergeben. 
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Besonderer Wert der Streuobstwiesen für den Artenschutz 

Streuobstbestände sind ein prägender Teil der traditionellen baden-württembergischen Kul-
turlandschaft. Etwa 40 % der Streuobstbestände Deutschlands befinden sich in Baden-
Württemberg. Als Lebensraum von über 5000 heimischen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind 
Streuobstbestände von unschätzbarem Wert für den Naturhaushalt und den Erhalt der Bio-
diversität. Ihre Sortenvielfalt erhält ein wichtiges Genreservoir. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund wurden Streuobstwiesen 2021 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO in Deutsch-
land aufgenommen. Baden-Württemberg trägt eine besondere Verantwortung, Streuobst-
wiesen zu erhalten, denn hier befinden sich die größten zusammenhängenden Streuobstbe-
stände Europas. 
Früher waren Streuobstwiesen als Grüngürtel um Dörfer und Städte die Regel. Seit Mitte des 
20. Jahrhunderts wurden in Deutschland über 80 % der Streuobstwiesen überbaut oder in 
Obstplantagen, Äcker und Wiesen ohne Baumbestand umgewandelt. In Baden-Württemberg 
sind die Bestände seit 1965 um 60 % geschrumpft. Nach der Roten Liste der gefährdeten 
Biotoptypen Deutschlands aus dem Jahr 2017 gelten baden-württembergische Streuobst-
wiesen als stark gefährdet. 
Baden-Württemberg trägt für alle geschützten Arten, die auf Streuobstwiesen vorkommen, 
eine besondere Verantwortung, zum Beispiel für den Grünspecht aber auch für andere Brut-
vögel (Gartenrotschwanz, Steinkauz, Wiedehopf), alle Fledermausarten, Haselmaus, Sieben-
schläfer, Zauneidechsen und alle anderen heimischen Reptilien sowie verschiedene Insek-
tenarten, die in der Liste der geschützten Arten verzeichnet sind 

Gesetzliche Grundlagen und deren Umsetzung 
Mit der Einführung des § 33a NatSchG BW hat das Land diese Verantwortung unterstrichen: 
Gemäß § 33a Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG BW) sind die Streuobstbe-
stände zu erhalten. Sinn und Zweck der Regelung ist ihr Schutz, insbesondere vor der Inan-
spruchnahme durch Bebauung (vgl. Gesetzesbegründung). Gemäß § 33a (2) NatSchG BW 
dürfen Streuobstbestände nur mit Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt 
werden. 
Eine Streuobstwiese hat Vorrang vor Bebauung und darf nur in Ausnahmefällen überplant 
werden. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Biodiversitätsstärkungsgesetz (hier §33a), son-
dern gilt auch für ältere Planungen, da der Schutz der FFH-Arten und der geschützten Le-
bensräume auch über die seit den 90er Jahren geltende FFH-Richtlinie besteht. 

Naturschutzfachliche Aspekte der Bebauungsplanung 

Die Bebauung soll in eine Kernfläche des Biotopverbundes eingreifen. Es sind zwar in der 
angrenzenden Nachbarschaft Ausgleichsflächen vorgesehen, doch können diese die Funktion 
der bestehenden Fläche frühestens in 30 bis 50 Jahren erfüllen. Die Darstellung der Streu-
obstbestände in Weilersteußlingen im Fällantrag hilft hier nicht weiter. Zum einen ist das 
Argument „Es sind ja noch genügend andere Streuobstbestände vorhanden“ für die Abwä-
gung nicht von Bedeutung und zum anderen sind Verbindungen zwischen den Kernflächen 
des Biotopverbundes wegen der vorhandenen Bebauung nicht möglich. 
In der faunistischen Untersuchung sind die örtlichen Vorkommen von Grünspecht, Wende-
hals und Zaunkönig nicht berücksichtigt, ebenso fehlen die Eidechsen. 

Darlegung des öffentlichen Interesses an der Bebauung  
In der Begründung zum Bebauungsplan, wie auch im Antrag zur Fällung des Streuobstbe-
standes sind keine gewichtigen Argumente zur Beurteilung des höherwertigeren öffentlichen 
Interesses zur Abwägung gegenüber dem Streuobstbestand genannt. Nur der Hinweis auf 
Nachfrage nach Bauplätzen ist nicht zur Abwägung ausreichend. 



 

 

Der Flächenverbrauch für die Siedlungsentwicklung (inkl. Gewerbeflächen) ist aus unserer 
Sicht eng an die Entwicklung der Einwohnerzahlen zu koppeln. Dabei sind die Zahlen des 
statistischen Landesamtes die Grundlage. Dieses geht von einem Zuwachs in Allmendingen 
von 5,2 % von 2020 bis 2040 aus. Allerdings nehmen dabei nur die Bevölkerungsgruppen 
kleiner 20 Jahre (+6,4%) und älter als 60 Jahre (+ 22%) wesentlich zu, d.h. die Altersgruppe 
der Babyboomer macht den Zuwachs aus. Die Gruppe der 20- bis 60-jährigen nimmt dage-
gen um 4,5 % ab. Die Bevölkerungsgruppen, die bis 2040 in der Anzahl zunehmen, leben 
aber schon heute in Allmendingen. Übertragen auf den Flächenbedarf bedeutet dies, nicht 
Flächen für Einfamilienhäusern bereitzustellen, sondern altersgerechte Wohnungen für Al-
leinstehende oder Seniorenpaare mit Unterstützung der Gemeinde zu entwickeln. Bezahlba-
re und barrierefreie 2- bis 3-Zimmer Wohnungen mit Balkon und altersgerechter Infrastruk-
tur (Gemeinschaftsräume, Dorfladen, Arztpraxen, ÖPNV etc.) werden notwendig. 
Bauflächen für Einfamilienhäuser sind in der Innenentwicklung bereitzustellen. Unter Be-
rücksichtigung des fortschreitenden Klimawandels und des hohen Anteils neuer Gebäude an 
den CO2-Emissionen, sind die freiwerdenden Einfamilienhäuser der Senioren, die in altersge-
rechte Wohnungen abwandern, zu sanieren. 
Diesem Umstand trägt auch der Regionalverband Donau-Iller in seiner Planung der Infra-
struktur Rechnung, indem folgend festgelegt wird:  
Allmendingen ist in der aktuellen Fortschreibung des Regionalplan Donau-Iller (Stand 23.07.2019) als 
Kleinzentrum nach A IV 3 Z (2) ausgewiesen. Grundsätzlich sind die zentralen Orte zu stärken. 
Nach B III G (2) soll eine Siedlungstätigkeit, die über die organische Entwicklung einer Gemeinde 
hinausgeht, insbesondere zur Stärkung der Zentralen Orte, der Siedlungsschwerpunkte und der Ent-
wicklungsachsen beitragen. Dabei soll nach B III 2 G (4) die Siedlungsentwicklung der Zentralen Orte 
hauptsächlich in den Hauptorten stattfinden. 

Umgesetzt auf den vorliegenden Antrag heißt dies, der dem Antrag zugrundeliegende Be-
bauungsplan entspricht nicht den Vorgaben zur Infrastrukturplanung. 
 
Standortalternativen, die die Fällung obsolet machen könnten, sind im Antrag nicht genannt. 
Bei einer Besichtigungstour im Ort konnten zwei Flächen begangen werden, die aktuell 
landwirtschaftlich genutzt sind und zur Arrondierung an den Ortsgrenzen geeignet wären. 
Zum einem eine westlich benachbarte Fläche und die Kirchenwiese, auf der auch schon mal 
ein Feuerwehrhaus geplant war. Im Ortskern sind etliche leerstehende Objekte, unter ande-
rem auch ehemalige Hofstellen, zu besichtigen. Aktivitäten zur Nutzbarmachung dieser Flä-
chen sind im Antrag nicht genannt. 

Der Umgang mit Flächen in Weilersteußlingen erscheint wenigstens zweifelhaft. Bei der Nut-
zung des Baugebietes Birkhart wurden von 10 geplanten Bauplätzen zwei nicht besetzt. Zwei 
Personen (Vater und Sohn) wurden drei Bauplätze zugewiesen und einer weiteren Person 
zwei Bauplätze. 
Die im Bebauungsplan genannte Gesamtfläche beträgt 12.625 m² inklusive Verkehrsfläche 
und privaten Grünflächen. Darauf sollen 12 Einfamilienhäuser entstehen. Unter der Annah-
me, dass pro Haus durchschnittlich 3 Personen leben, kann von einem Flächenverbrauch von 
350 m² pro Person ausgegangen werden. Das ist nicht zu verantworten und widerspricht den 
Zielen zum Klimaschutz und auch den Absichten der Landesregierung. Vom flächensparen-
den Bauen kann hier keine Rede sein. 
Um das öffentliche Interesse für die Fällung zu begründen, wären Argumente zur Abwägung 
zu nennen. Solche sind im Bebauungsplanverfahren nicht genannt, insbesondere fehlen:   

• Eine plausible Begründung des Bedarfs, auf Grundlage der Angaben des Statistischen 
Landesamts zur Einwohnerentwicklung und der vorgeschriebenen Plausibilitätsprüfung 
des Landes BW. 



 

 

• Eine umfassende Beschreibung aller möglichen Standortalternativen und eine plausible 
Begründung, warum diese nicht genutzt werden. Parallel entwickelte Baugebiete oder 
andere Bauerwartungsflächen sind zwingend vom in der Plausibilitätsprüfung berechne-
ten Bedarf abzuziehen. 

• Darlegung der Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur flächensparenden Deckung des 
Wohnraumbedarfs und der Umsetzung dieser Möglichkeiten, zum Beispiel Maßnahmen 
zur Innenverdichtung oder Festsetzung verdichteter Bauweisen. Die Potenziale der In-
nenverdichtung müssen ermittelt werden und sind zwingend vom in der Plausibilitäts-
prüfung berechneten Bedarf abzuziehen. 

• Verdichtetes Bauen mit 90 Einwohnenden/Hektar mit Mehrfamilienhäusern.  

• Nach BNatschG gilt, dass ein Ausgleich so lange Bestand haben muss, wie der Eingriff 
besteht (Vgl. BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz Kommentar). Der Erhalt und die fach-
gerechte Pflege der Ausgleichsmaßnahmen (auf kommunaler Fläche) ist daher dauerhaft 
(nicht nur 20 oder 30 Jahre) zu sichern. Die Kosten der Ausgleichsmaßnahmen sind durch 
die Verursacher, beispielsweise durch Erbpacht, zu tragen und dürfen nicht der Allge-
meinheit aufgebürdet werden. 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sind eine zwingende Rechts-
folge im Falle einer Erteilung einer Ausnahmegenehmigung und können deren Erteilung 
nicht rechtfertigen. Das Bestreben, den Eingriff in einen Streuobstbestand zu minimieren, 
kann im Abwägungsprozess ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Es stellt die ohnehin im 
Umweltrecht geltende unabdingbare Voraussetzung für eine rechtskonforme Planung dar. 

Entscheidende Kriterien für den konkreten Antrag auf Streuobstumwandlung 

Die Einschätzung der Kriterien für die beantragte Umwandlungsgenehmigung in Weilersteu-
ßlingen wird in der Tabelle auf den folgenden Seiten dargestellt. Daraus abgeleitet ergibt 
sich unser zusammenfassendes Fazit der Stellungnahme. 

Grün: betreffende Situation/Aspekt steht einer Streuobstumwandlung nicht entgegen bzw. 

spricht für deren Genehmigungsfähigkeit 

Gelb: betreffende Situation/Aspekt ist nicht unkritisch, Problematik aber ggf. lösbar 

Rot: Gebotenheit der Antragsablehnung da betreffende Situation/Aspekt ein Überwiegen 

des Streuobstschutzes indiziert bzw. Gebotenheit der Antragsablehnung aufgrund fehlender 

Angaben. 

 
Zum konkreten Fall: B-Plan „Südblick Weilersteußlingen /Allmendingen“. 

Informationen zu 33a-Antrag 

Kriterien Streuobst Bewertungsmaßstab Bewertung im kon-
kreten Fall 

Ampel- und 
+/- Bewertung  

Größe (Fläche und Anzahl 
der Bäume) und Alter des 
betroffenen Streuobstbe-
standes 

Optimal 50 – 70 (max. 100) 
Obstbäume/ha für mögl. Be-
sonnung des Unterwuchses; 
Optimale Altersstruktur: ca. 
15 % Jungbäume; 75 - 80 % 
ertragsfähige Bäume; 5 - 10 % 
abgängige Bäume 

29 Bäume, z.T. relativ 
alte Bäume, viele 
Baumhöhlen, drei 
Jungbäume, aber we-
gen Ziegenabbiss ab-
gestorben, guter Mix 
aus vitalen und ab-
gängigen Streuobst-
bäumen, weitere 

rot 
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Baum- und Strauchar-
ten wie Esche, Holun-
der. 3 Bäume Totholz, 
17 vital, 9 ge-
schwächt. 

Kernfläche oder Kern- oder 
Suchraumes im Fachplan 
landesweiter Biotopverbund 

Kernflächen dürfen grund-
sätzlich nicht überplant wer-
den. 

Kernfläche im Bio-
topverbund 

KO-Kriterium 
rot 

Einbindung ins Umfeld / 
Größe und Alter verbleiben-
der Streuobstbestände (lo-
kal, auf Gemeindeebene); 
Verhältnis entfallende / ver-
bleibende Bestände 

Bedeutung im landesweiten 
und funktionalen Biotopver-
bund, auch als Trittstein für 
andere Gehölzbiotope; 
Schutzgebiets-Status. 
Entsprechend dem General-
wildwegeplan gilt für die Be-
wertung des funktionalen 
Biotopverbunds ein Radius 
von mindestens 500 Meter. 
Der Verweis auf „Streuobst-
bestände im Umfeld" oder 
das Verhältnis von „entfal-
lenden zu verbleibenden Be-
ständen" führt bei Abwä-
gungsentscheidungen in eine 
ökologische Sackgasse. 

Im Ort gibt es 5 weite-
re Streuobstbestände. 
Biotop-Verbund mit 
einem Bestand süd-
westlich gelegen. Die 
anderen Bestände 
sind jünger und haben 
nicht die hohe funkti-
onale Wertigkeit. 

rot 

Eigenschaften des überplan-
ten Streuobstbestandes 
(Stammhöhe, Obstarten…) 

Stammhöhe: Mehrheit höher 
als 1,40 m. Verschiedene Ar-
ten und Sorten; Apfelbäume 
dominieren, regionale Sorten 

Mix aus Hoch- und 
Halbstämmen, teil-
weise mehrstämmig, 
27 Apfel, 1 Pflaume, 1 
Kirsche  

rot 

Funktionale Einheit Wurden funktionell zusam-
mengehörige Teile einer 
Streuobstwiese getrennt, um 
die 1500 qm Regel zu umge-
hen? Ein guter Indikator für 
einen zusammenhängenden 
Bestand stellen Wildbienen 
dar. Sie sind von einer intak-
ten Baum- und Wiesenstruk-
tur abhängig. „Die maximalen 
Flugdistanzen zwischen Nist- 
und Nahrungshabitaten lie-
gen für die meisten Wildbie-
nenarten zwischen 100 und 
1500 Metern.“ (Faktenblatt 
Wildbienen und Bestäubung 
(fibl.org)) Die übliche Flugdis-

Nein, Streuobstwiese 
umfasst ca. 4.000 qm. 

KO? 

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1633-wildbienen.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1633-wildbienen.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1633-wildbienen.pdf
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tanz der Natternkopf-
Mauerbiene (Osmia adunca) 
liegt bei unter 350 Meter. 
(sieheLink Faktenblatt) We-
ge/Straßen und Bereiche oh-
ne Baumbestand von unter 
100 Meter stellen damit nie-
mals trennende Elemente in 
einer funktional zusammen-
hängenden Streuobstwiese 
dar. Bei mehr als 100 Meter 
muss der Lebensraum der 
spezifisch-vorkommenden Art 
im Einzelfall geprüft werden. 

Pflegezustand Optimal: regelmäßiger Baum-
schnitt; Mix aus versch. Pfle-
gezuständen, kein Pestizidei-
nsatz. Aus Naturschutzsicht 
ist Totholz besonders wert-
voll. 

Pflegezustand der 
Obstbäume nicht op-
timal, Pestizideinsatz 
vermutlich auszu-
schließen, viel Totholz 
vorhanden, aus natur-
schutzfachlicher Sicht 
besonders wertvoll 

rot 

Eignung als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte für geschütz-
te Arten (u. a. Habitatbäume 
mit Rissen, Spalten und Höh-
len, Totholz) 

Geeignete Habitate sind nach 
FFH -Richtlinie auch dann 
geschützt, wenn sie nicht 
bewohnt sind. 
Optimales Höhlenangebot: 
ca. 10 - 15 Baumhöhlen/ha.  

Viele Habitatbäume 
(siehe sAP) 

KO? 
rot 

Schutzstatus der möglichen 
und bekannten betroffenen 
Arten auch zurückliegender 
Vorkommen*1; Rote-Liste-
Status; Bedeutung der Art-
Vorkommen auf lokaler, re-
gionaler und überregionaler 
Ebene 

Besonders relevant: Fleder-
mäuse, Brutvögel, Nahrungs-
habitat für Grünspecht, 
Kleinsäuger (z. B. Haselmaus), 
Käfer, Spinnen, Insekten, 
Reptilien, Amphibien, Pilze. 
Bezug auf Umweltbericht und 
sAP 

7 Fledermausarten 
nachgewiesen (Breit-
flügelfledermaus Gro-
ßes Mausohr, Kleine 
Bartfledermaus, Klei-
ner Abendsegler Rau-
hautfledermaus, 
Zwergfledermaus, 
Mückenfledermaus  
19 Vogelarten werden 
genannt u.a. Feldsper-
ling, Haussperling und 
Star als Brutvögel (Ro-
te Liste – Vorwarnliste 
bzw. 3), die Vorkom-
men von Grünspecht, 
Wendehals und Zaun-
könig werden nicht 
genannt. 

KO? 



 
 

 7 

Zahlreiche Nahrungs-
habitate für Insekten 
(u.a. auch Wildsträu-
cher und -hecken) 

Qualität des Unterwuch-
ses/Grünlands, insb. FFH-
Lebensraumtypen 

Kartiert als FFH-
Lebensraumtyp? 
Optimal: großes Blütenange-
bot, ein- bis zweischürige 
Mahd mit Abräumen des 
Mähgutes oder extensive 
Beweidung mit Schafen o. 
Pferden 

Fläche wird mit Zie-
gen beweidet und 
vermutlich nur unre-
gelmäßig gemäht. 

KO? 

Vorhandensein von ge-
schützten Struktu-
ren/Biotopen 

LUBW/UDO: Kartierte Bioto-
pe ja/Nein 

Ja, Streuobstwiese ist 
geschütztes Biotop 

rot 

Ökologische Aufwertung 
durch Sonderbiotope  

Positiv z. B. Steinriegel, Tot-
holzhaufen, Wirtspflanzen für 
Falter… 
Hecken mit heimischen Pflan-
zen ab 30 Meter sind deklara-
torisch (auch ohne formalen 
Biotopstatus) geschützt.  

Ja: blühende Wild-
sträucher und -
Hecken vorhanden, 
Totholz vorhanden, 
weitere Baumarten 
vorhanden 

rot 

Naherholung/Freizeitnutzung Verschlechterungsrisiken auf 
Lebensräume und FFH-
Flächen in der Umgebung 
(Emissionen durch Lärm und 
Licht, Gefährdung der Flora 
und Fauna durch Hunde und 
Katzen/Besucher*innendruck. 

Keine Angaben  

Bedeutung für Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Tiere und 
Pflanzen sowie das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Siehe Umweltbericht, Klima-
wirkung gesondert betrach-
ten und ggf. in Frage stellen 

Unversiegelte Fläche 
mit Grünland und 
Bäumen, positive 
Kleinklimawirkung auf 
umgebende Bebau-
ung 

 

Fazit öffentliches Interesse 
Erhaltung Streuobst 

 Zusammenfassendes 
Fazit: Streuobstbe-
stand ist naturschutz-
fachlich sehr wertvoll 
und unbedingt erhal-
tenswert 

 

 

Kriterien zur Bewertung des 
Bedarfs 

Bewertungsmaßstab Konkreter Fall  

Bedarfsbegründung und 
Plausibilitätsprüfung 

Wird Plausibilitätsprüfung 
vorgelegt und alle Innenver-

Weder Bedarfsbe-
gründung noch Plau-

KO? 
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dichtungspotentiale sowie 
weitere Baugebiete? 

sibilitätsprüfung wur-
de nicht vorgelegt. 

Dichtewerte >90 EW/ha?  Ist aus Antrag nicht 
ersichtlich, keine An-
gaben 

 

Maßnahmen zur Förderung 
der Innenentwicklung 

Wurden alle möglichen Maß-
nahmen (Flächenmana-
ger*innen, Baupflicht Innen-
bereich …) ausgeschöpft? 

Nicht dargestellt KO? 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs 

Wurden alle möglichen Maß-
nahmen (Mehrfamilienhäu-
ser, autofreies Quartier, Dich-
tewert, Bestandssanierung …) 
ausgeschöpft? 

Nicht dargestellt KO? 

Prüfung von Standortalterna-
tiven 

Wurden sämtliche möglichen 
Alternativen abgeprüft? 
Parallel entwickelte Bauge-
biete oder andere Bauerwar-
tungsflächen sind zwingend 
vom in der Plausibilitätsprü-
fung berechneten Bedarf ab-
zuziehen. 

Nicht dargestellt KO? 

Beschleunigtes Verfahren 
nach BauGB §13a/b 

Beschleunigte Verfahren sind 
grundsätzlich nicht zulässig 
Es ist ein Gerichtsurteil zur 
Rechtmäßigkeit des §13b am 
EuGH anhängig. 

Ja 
 
 
 

 

Fazit öffentliches Interesse 
an der Bebauung 

 Zusammenfassendes 
Fazit: Kein öffentli-
ches Interesse an der 
Bebauung erkennbar 

rot 

 

Gesamtfazit überwiegendes 
öffentliches Interesse 

KO-Kriterien:  
 
Unvollständige Unterlagen 
 
Ökologische Merkmale: 
Wenn auf einer Streuobst-
wiese ökologisch hochwertige 
Merkmale (FFH-Wiesen, Bio-
topverbund, geschützte Arte 
etc.) vorkommen, ist die re-
sultierende Qualität so hoch, 
dass sie nicht überplant wer-
den darf. 

 
 
Unvollständige Unter-
lagen 
 
 
Kernfläche im Bio-
topverbund, ge-
schützte Arten, Tot-
holz, Habitatbäume 

rot 
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Kriterien zur Bewertung der 
Ausgleichsmaßnahmen 
 

   

Verhältnis Rodung / 
Neupflanzung 

Time-Lag erfordert mindes-
tens Faktor 1: 1,5. Je wertvol-
ler der Bestand, desto höher 
der Ausgleichsbedarf 

Da wir die bestehen-
de Streuobstwiese als 
besonders wertvoll 
betrachten, wäre der 
Faktor 1:1,5 hier zu 
wenig 

 

Lage und Struktur der Aus-
gleichsflächen 

Lassen räumliche Nähe und 
benachbarte Streuobstbe-
stände Erfolg erwarten? Prü-
fung, ob diese Lebensräume 
nicht schon besetzt sind. 
Sollte die Eingriffsfläche Kern-
fläche des Biotopverbunds 
sein, muss der Ausgleich in 
räumlicher Nähe erfolgen, um 
die Trittsteinbiotopfunktion 
zu erfüllen 

Bestehende Streu-
obstwiese ist Kernflä-
che im Biotopver-
bund, Ausgleich ist in 
räumlicher Nähe ge-
plant, aber die Funk-
tionalität kann nicht 
annähernd erreicht 
werden. 

 

Größe der neu zu pflanzen-
den Bäume 

Pflanzgröße sollte in der Re-
gel ca. 1,80 m Stammhöhe 
betragen 

Keine Angaben  

Pflanzdichte Mindestabstand von 12 m ist 
vorzugeben, um Besonnung 
des Unterwuchses zu ermög-
lichen 

10 m  

Umpflanzung von Obstbäu-
men 

Eine Umpflanzung von Bäu-
men hat sich in der Praxis als 
nicht praktikabel erwiesen. 
Die Bäume sind alle abge-
storben. 
Eine Umpflanzung hat das 
Ziel den Time-lag und damit 
die Größe der Ausgleichsflä-
che zu reduzieren. Es stellt 
eine Alibi-Maßnahme dar. 

Keine Angaben  

Erhaltung von Tot-
holz/Totholzpyramiden auf 
Ausgleichsfläche 

Erhaltung von Totholz ermög-
licht Erhaltung von Lebens-
raum für xylobionte Arten 

Ja  

Nisthilfen für Fledermäu-
se/Vögel 

Ist Ersatz für Verlust der Le-
bensraumfunktion gesichert? 
Sind die Pflege, der Ersatz 
und das Monitoring dauer-
haft gesichert? 

Ja  

Pflege- und Erhalt Vorgaben Angaben für Bewässerung, Ja  
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für Obstbäume Pflege und Nachpflanzung 
sichern Erfolg der Maßnah-
men. 
Sind die Pflege, der Ersatz 
und das Monitoring dauer-
haft gesichert? 

 
 
Nur 3 bis 5 Jahre 

Pflegevorgaben für Grünland Pflege des Grünlands ist aus-
schlaggebend für Artenviel-
falt. 
Sind die Pflege und das Moni-
toring dauerhaft gesichert? 

Nicht plausibel (Ma-
gerrasen unter und in 
Tallage Streuobstbe-
stand) 

 

Düngemittel- und Pestizid-
verbot 

Verzicht auf Düngemittel und 
Pestizide ist wesentlich für 
den Wert der Maßnahme. 
Ist das Monitoring dauerhaft 
gesichert? 

Keine Angaben  

Dingliche Sicherung der Aus-
gleichsmaßnahmen 

Ausgleichsflächen im Eigen-
tum der Gemeinde und dau-
erhaft (nicht nur 20 - 30 Jah-
re) gesichert. 

 
Keine Angaben 

 

Ausgleichsmaßnahmen auf 
Privatgrund 

Der Ausgleich muss so lange 
bestehen wie der Eingriff. Das 
ist auf Privatflächen nicht 
gegeben. Daher ablehnen. 
Baumpflanzungen (ohne Wie-
senersatz) sind kein Streu-
obstwiesenausgleich. 

Fläche im Besitz der 
Gemeinde? 

 

Doppel-
/Mehrfachausweisung von 
Ausgleichsmaßnahmen 

Kommune anfragen, ob Aus-
gleichsmaßnahmen neu sind, 
oder schon einmal auf der 
entsprechenden Fläche be-
stehen. 

  

Kosten des Ausgleichs über 
beispielsweise Erbpacht auf 
Bauwillige umlegen 

   

Gesamtbewertung des ge-
planten Ausgleichs 

 Unvollständige Anga-
ben, nicht akzeptabel 

 

Zusätzliche Abwägungskrite-
rien 

   

Hat die Gemeinde eine Bio-
topverbundplanung und hat 
diese planerisch gesichert? 

Bezug auf und Einbettung in 
Biotopverbundplanung kann 
sich ggf. positiv auswirken 

Nein  

Bei Gemeinden mit vgl. viel 
Streuobst: Verfügt die Ge-
meinde über eine Streu-

Bezug auf und Einbettung in 
Streuobstwiesenkonzept 
kann sich ggf. positiv auswir-

unklar  
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obstwiesenkonzept? ken 

Bewertung durch die örtli-
chen/regionalen Unterglie-
derungen der anerkannten 
Naturschutzverbände 

 Antrag kann nicht 
genehmigt werden, 
Begründung siehe 
oben 

 

 
Abschließende Bewertung 

Zusammenfassend stellen wir fest: Ein hochwertiger, artenreicher Streuobstbestand soll für 
eine Bebauung geopfert werden, die das gesellschaftliche Problem fehlender Wohnungen 
nicht löst, da nur eine Aufteilung von Flächen, die der Öffentlichkeit gehören, an wohlha-
bende Ortsansässige vorgesehen ist. 

Die ca. 4000 m² große Streuobstwiese ist ein hochwertiger und vielfältiger Lebensraum. Sie 

bildet eine Kernfläche des Biotopverbundes und sollte im Sinne des Arten- und Biotopschut-

zes unbedingt erhalten bleiben. Für den Wohnraumbedarf liegt keine Plausibilitätsprüfung 

vor. Es wurde nur eine sehr allgemeine Begründung für Wohnraumbedarf angeführt. Das 

übergeordnete öffentliche Interesse ist durch den Antragsteller damit nicht nachgewiesen.  

Die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sind in ihrer Funktionalität absolut ungenügend 

und können die Trittsteinfunktion dieses Lebensraumes deshalb nicht wahrnehmen. 

Der Antrag auf Umwandlungsgenehmigung ist deshalb abzulehnen. Es ist zusätzlich sicherzu-

stellen, dass die Streuobstwiese dauerhaft erhalten und gepflegt wird und die Bäume, die 

dem Ziegenverbiss zum Opfer gefallen sind, ersetzt werden.  

Für die beteiligten Verbände mit freundlichen Grüßen 
 

• Sabine Brandt, Leiterin NABU-Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben 

• Jana Rettig, Geschäftsführerin BUND-Regionalverband Donau-Iller 

• Thaddäus Bamberger, Sprecher LNV-Arbeitskreis Ulm/Alb-Donau 
 
  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 


